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Verautw. für die RedaktionP . Lauge, Ems.

Rr. 141

Amtlicher Teil»

Abt. ll . Tgb. Nr. 8613. Coblenz,  den 13- 6. 1016
Bekamitmachurrg

betref fend die über die Reichsgrenze *)

mitzunehmenden Schriften und Drucksachen )

1 Reifende dürfen grundsätzlich keinerlei Schrei'
ten oder Drucksachen  mit über die Reichsgrenze
nehmen . ,

3. Briefe , Postkarten und sonstige Aufzeichnungen, die Mit¬
teilungen an esnen anderen enthalte ^ sind auf den or¬
dentlichen Postweg zu leiten.

3. A n s n a h m e.
Schriften und Drucksachen, insbesondere Geschäfspapicre,
dürfen ausnahmsweise mitgenomnien werden,
a) wenn ihre Mitnahme zur Erfüllung  des Rein --

zweckes unbedingt e r f o r d e r l i ch ist, „
*) wenn sie auf das unbedingt notwendige I :ib

beschränkt  sind und .. . . . .
t)  bor der Grenzüberschreitung amtlich geprüft  wer¬

den.

4 Zur Verineidung von Unzuträglichkeiteu an
' der Grenzübergangsstelle ist °s geboten, daß

• der Reisende die nach 3. mitzunehmenden Schriften und
Drucksachen vor dem Antritt der Reise amt¬
lich prüfen . und einsiegeln  laßt.

*\ unter Reichsgrenze ist die verfassungsmäßige sestgelegte
Greme des deutschen Reiches zu verstehen. Mr die.enigcn
Gegenden , in denen die Postenkette des Grenzschutzes nicht
unmittelbar an der Reichsgrenz - steht beziehen liF die nach¬
stehenden Bestimmungen für den Verkehr von Deutscklai d nach
dem Auslande auch auf das Ueberschreiten der Poflenke te

**) Hierunter fallen Schriften und Drucksachen I"der Art,
schriftliche Aufzeichnungen , auch Notizbücher und dergl Vr e
nleickaültig , ob sie an einen anderen oder an den Reisenden
selbst gerichtet sind, Bücher . Zeitungen . Geschästspap.ere, nar¬
ren Pläne , Zeichnungen technischer Art , Geländeabbildnngen,
Films oder stmstige bildliche Medergaben von Gegenständen.

Zu diesem Zwecke wendet er sich im Inland  münd¬
lich oder schriftlich im Bezirk des XVIII. Armeekorps

"" Militärische P ostüberw a chunz sst e itf
Frankfurt a. M.. Weserstratze 33.

5 Der Reisende kann nur dann erwarten , daß die Mitnahme
der Schrtften ufw. keinen weiteren Schwierigkei .cn an
der Grenze begegnet, wenn S i e g e l u n d H ü l l e g a n ,
l i ch unbeschädigt sind.

Der Kommandant der Festung
Coblenz-Ehrenbreitstein:

I . A. d. K.
gez. Heckert,

Generalmajor.

I . Nr. II. -3628. D i e z , den 10. Juni 1916.
Betr . Schulferien

Im Einverständnis mit den König!. Kreisschul,nspcktlo-
ncn habe ich die diesjährigen Sommerferren der Volks¬
schulen der Landgemeinden und der Stadtgeme,m.l Nassau
wie nachstehend angegeben, festgesetzt: ^

Eine Verlegung der angesetzten Ferien kann ausnah ins¬
weise bei Eintritt unvorhergesehener Verhaltnftse durchd ê
Lrtsschulbchörden vorgenommen werden. Dre Verlegung n
mir in diesem Falle jedoch sogleich durch Venurteelung bei
König!. Kreisschulinspektionen mitzuterlen.
Altendiez: Heuferien vom 16. Juni bis 24. Juni , Roggen--

ferierr vom 6. August bis 19. August. .
Aull : Heuserien vom 16. Juni bis 22. Junt , Roggeinenen

vom 31. Zuli bis 16. August. .
Birlenbach: Heuferien vom 16. Juni bis 24. Zunt. Roggen.-

ferien vom 6. August bis 19. August ,
Burgschwalüach: .Heuferien vom 19. $ mt W* 24. Juni.

<%oaacnferien dom 31. Aull bis 12. Augu^.
Flacht: Heuferien vom 16. Juni bis 24. Juni , Roggenserw.r

vom 6. August bis 19. August.
Freiendiez: Heuferien vom 16. Juni bis 24. Juni , Roggen-

ferien vom 6. August bis 19. August. .
Gückingen: Heuserien vom 16. Juni bis 22. ^ unr, Roggen¬

ferien vom 31. Juli bis 16. August. ,
Hahnstätten: Heufer-ien vom 19. Juni bis 24. Juni , Roggen,

ferien vom 31. Juli bis 12. August.



-g® §
.

til
= O ^ v» 3— :J=- » *.

w *> B , L « " HU '2-
&  e2 <=

B « “~ S

jyyM~ *

rrit -' ff ’ini/.  ipw ^ rn ?« uu/rt t <>. ^ f///it nt *.'
fevielt tJvrn 31 . ^ KitCi bis 16 . Vfuguft.

jpvljtjf .tm : Xxufcricit Dom 16. Sunt Ms 24. Sinti,  Rvggr -n-
ferie/r Imn  6 . August bis 19. August.

Kaltenholzhausen : Roggenftrien vom 24. Juli bis 12. August.
Lohrheim : Roggenftrien vom 24. Zuli bis 12. August.
Netzbach : Roggenftrien von : 24. Juli bis 12. August.
Niederneisen : Heuftrien vom 16. Juni bis 24. Juni , Rvg-

genftrien vom 6. August bis 19. August.
Oberneiftn : Roggenftrien vom 24. Juli bis 12. August.
Biebrich : Heuftrien vom 16. Juni bis 26. Juni , Roggen-

scrien vom 30 . Juli bis 12. August.
Charlvttenberg : Heuftrien vom 16. Juni bis 22. Juni

Roggenftrien vom 16. Juli bis 29. Juli.
Cramberg : Heuftrien vom 16. Juni bis 29. Juni , Roggen-

serien vom 23. Juli bis 2. August.
Dörnberg -Kalkoftn : Heuftrien vom 16. Juni bis 22. Juni

Roggenftrien vom 16. Juli bis 29. Juli.
Dörnberg -Hütte : Heuftrien vom 16. Juni bis 22. Juni,

Roggenserien vom 16. Juli bis 29. Juli.
Eppenrod : Heuftrien vom 16. Juni bis 29. Juni , Roggen¬

ftrien vom 23. Juli bis 2. August.
Geilnau : Heuftrien vom 16. Juni bis 22. Juni , Roagen-

ferien vom 16. Jüli bis 29. Juli.
Hirschberg : Heuftrien vom 16. Juni bis 1. Juli , Rogqen-

ftrien vom 30 . Juli bis 5. August.
Holzappel : Heuftrien vom 16. Juni bis 22. Juni , Roggen¬

ftrien vom 16. Juli bis 29. Juli.
Horhausen : Heuftrien vom 16. Juni bis 22. Juni , Roggen¬

ftrien vom 16. Juli bis 29. Juli.
Jsselbach - Giershausen -Ruppenrvd : Heuferien vom 16. Juni

bis 29. Juni . Roggenserien vom 23. Juli bis 2. August.
Laugenscheid : Heuftrien vom 16. Juni bis 29. Juni , Roggen¬

ftrien vom 23. Juli bis 2. August.
Laurenburg : Heuftrien vom 16. Juni bis 22. Juni , Rogqen-

serien vom 16. Juli bis 29. Juli.
Scheidt : Heuftrien von : 16. Juni bis 22. Juni , Roggen-
^ ftrien vom 17. Juli bis 29. Juli.
Schönborn : Heuftrien vom 16. Juni bis 2. Juli , Roggen¬

ftrien vom 23 . Juli bis 29. Juli.
Steinsberg : Heuftrien vom 16. Juni bis 22. Juni . Roggen¬

ftrien vom 16. Juli bis 29. Juli.
Wasenbach : .Heuftrien vom 16. Juni bis 26. Juni , Roggen¬

ftrien vom 30 . Juli bis 12. August.
Kemmenau : Heuftrien vom 19. Juni bis 1. Juli.
Seelbach : Heuserien vom 18. Juni bis 25. Juni . Roggen¬

ftrien vom 23. Juli bis 6. August.
Weinähr : Heuftrien vom 25. Juni bis 13. Juli.
Winden : Heuftrien vom 25. Juni bis 18. Juli.
Attenhausen : Heuferien vom 18. Juni bis 28. Juni , Roggen¬

ftrien von : 23. Juli bis 5. August.
Becheln : .Heuftrien vom 18. Juni ' bis 28. Juni , Roggen¬

ftrien vom 23. Juli bis 5. August.
Bergnassau -Scheuern : Heuftrien vom 18. Juni bis 1 Juli

Roggenftrien vom 23. Juli bis 29. Juli
Bremberg : Heuftrien vom 18. Juni bis 28. Juni , Roggen¬

ftrien vom 23. Juli bis 5. August.
Dausenau : Heuftrien vom 18. Juni bis 5. Juli
Tessighoftn : Heuftrien vom 18. Juni bis 28. Juni , Roggen¬

ftrien vorn 23. Jüli bis 5. August.
Dienethal -Misselberg : Heuftrien vom 18. Juni bis 24 Juni

Roggenftrien vom 23. Juli bis 5. August.
Dornholzhausen : Heuftrien vom 18. Juni bis 28 Juni

Roggenftrien vom 23. Juli bis 5. August
Geisig : Heuftrien voin 18. Juni bis 28. Juni , Roggenftrien

vom 23. Juli bis 5. August.
Gutenacker : .Heuserien vom 18. Juni bis 28. Jnni . Roggen¬

ftrien vom 23. Juli bis 5. August.
Hömberg , Heuftrien vom 18. Juni bis 5 Juli
Kördorf : Heuftrien vom 18. Juni bis 28. Juni , Roggen-

ftnen vom 23. Juli bis 5. August . I

; .„ nffaettflsvien Hunt 17 . 14 . Vluauft.
Veiebevtiefenbadj : £ >eufevlen i>om 18 . guni  Ois 28.  Juni

Roggenftrien vom 23.  Juli bis 5. August.
Obernhof : Heuftrien vom 18.  Juni bis 5. Juli.
Pohl : Heuftrien vom 18. Juni bis 28. Juni , Roggenftrien

v»m 23. Juli bis 6. August.
Roth : Heuferien vom 18. Juni bis 28. Juni , Roggenftnen

vom 23. Juli bis 5. August.
Schweighausen -Oberwies : Heuftrien vom 18. Juni bis >.

Juli , Roggenftrien vom 23. Juli bis 29. Juli.
Singhofen : Heuferien vom 18. Juni bis 24. Juni , Roggen¬

ferien vom 23. Juli bis 9. August.
Sulzbach : Heuftrien vom 18. Juni bis 24. Juni , Roggen¬

ftrien vom 23. Juli bis 5. August.
Zimmerschied : Heuftrien vom 18. Juni bis 6. Juli.
Allendvrf : Roggenferien vom 24. Juli bis 12. August
Berndroth : Heuftrien vom 19. Juni bis 28. Juni , Roggen¬

ftrien vom 23. Jüli bis 5. August.
Dörtzdorf -Bergh .Msen -Eisighofen : Roggenserien vom 24. Juli

bis 12. August.
Herold -Ergeshausen : Roggenferien vom 24 . Jüli bis 12

August.
Katzenelnbogen : Roggenftrien vom 24. Juli bis 12. August.
Klingelbach -Ebertshausen : Roggenftrien vom 24. Jüli bis

12. August.
Mittelfischbach -Oberfischbach : Heuferien vom 19. Juni bis

28. Züni , Roggenserien dom 23. Juli bis 5. August.
Mudershausen : Roggenftrien vom 24. Juli bis 12. August.
Reckenroth : Roggenftrien vom 24. Juli bis 12. August
Rettert : Heuftrien vom 19. Jüni bis 28. Juni , Roggen¬

ftrien vom 23. Jüli bis 5. August.
Balduinstein : Heuftrien vom 19. Juni bis 10. Juli.

Der Landrat.
_ Dudersta dt.

Bekanntmachung
über den Verkehr mit Süßstoff . Vom 7. Juni 1916.

Auf Grund der Verordnung des Bundesrats vom 30.
März 1916, betreffend die Abänderung des Süßstoffgesetzes
(Reichs -Gesetzbl . S . 213) wird folgendes bestimmt:

8 i.
Die Reichszuckerstelle kann bis aus weiteres den Bezug

von Süßstoff Gelverbetreibenden zum Zwecke der Herstellung
folgender Erzeugnisse gestatten:

Dunstobst , Kompott (das sind eingemachte ganze Früchte
oder größere Fruchtstücke ),

Schaumwein und schaumweinähnliche Getränke,
Wermutwein , Liköre , Bowlen (Maitrank ), Punschextrakte

aller Art sowie Grundstoffe für solche und ähnliche
Getränke,

Obst - und Beerenwein,
Essig,
Mostrich und Senf,
Fischmarinaden,
Kautabak,
Mittel zur Reinigung , Pflege oder Färbung der Haut,

des .Haares , der Nägel oder der Mundhöhle.
8 2.

Für andere gewerbliche Verwendungszwecke kann die
Reichszuckerstelle bis auf weiteres die Verwendung von Süß¬
stoff mit Genehmigung des Reichskanzlers gestatten.

8 3.
Dre Vorschriften der 88 3 bis 6 der Bekanntmachung

vom 25. April 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 340 ) finden hin¬
sichtlich der Abgabe von Süßstoff für die in den Kß 1
und 2 erwähnten Zwecke entsprechende Anwendung.

Berlin , den 7. Juni 1916.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

Dr . Helfferich.
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Bekanntmachung
betreffend

Stallhöchstpreise für Rindvieh und Kälber.
Aus Grund des 8 2 der Satzungen des Viehhandelsver¬

bandes für den Regierungsbezirk Wiesbaden wird mit Ge¬
nehmigung des Herrn Regierungspräsidenten in Wiesbaden
Folgendes festgesetzt:

7.
In Abänderung unserer Bekanntmachung vom 7. Marz

1916, Ziffer II. dürfen vom 18. Juni 1916 ab für Niud-
bieh und Kälber zur Schlachtung keine höheren als nachstehende
Preise ab Stall bewilligt werden:
A. für 1. ansgemästete oder vollfleischige Ochsen bis zu 7 Jahren

2. ausgemästete oder vollfleischige Kühe bis zu 7 Jahren
8. ausgemästete oder vollfleischige Bullen bis zu 5 Jahren
4. ausgemästete oder vollfleischige Färsen:

119 M . für 50 Kg. Lebendgewicht.
Zusatz : Für bestausgemästete Tiere (Fettrüger ) dieser Preis¬

klasse dürfen E a  zu 10 M . für je 50 Kg. npehr gezahltwerden.

IV . ' "
Cüemäfc unserer Veta nnlmatoom 10 . ^ nt\t 1916

?eu beim Ankauf von Kälbern zu Schlachtzwecken höchstens
folgende Preise bezahlt werben:

über 75— 100 Kg. Lebendgewicht 100 M . für 50 Kg.
über 50— 75 Kg. Lebendgewicht 90 Mark für 50 Kg.
von 50 Kg. und darunter Lebendgewicht 70 M . f. 50 Kg.

V.
Zuwiderhandlungen gegen die hiernach zulässigen Preis¬

festsetzungen werden au ? Grund des 8 17 Ziffer 4 der Bundes-
ratsverordnung über die Errichtung von Preispntfungsst .stlen
und Versorgungsregclung vom 25. September 1915 (R .-G .-Bl.
’3.  607 ) in Verbindung mit der Bundesratsverordnung zu deren
Ergänzung vom 4. November 1915 (R .-G .-Bl . S . 128), sowie
d. Ausführungsanweisung d. Landeszentralbehörden dazu' v. 19.
Januar 1916, 8 7 der Anoronnng d,r Landeszentralbehördeu
vom 19. Januar 1916 (Geschäftsnummer JA j e 613 M.
f. L., II 23 Cg 493 M d. ö. A., II b 844 M . f. L., V.
10 312 M . d. L.,) in Verbindung mit 8 2 der Satzung , ab¬
gesehen von der Entziehung der Ausweiskarte , mit Gefäng¬
nis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu M . 1500.—
bestraft.

B. für 1. ausgemästete oder vollfleischige Ochsen über 7 Jahre
2. ausgemästete oder vollfleischige Kühe über 7 Jahre
3. ansgemästete oder vollfleischige Bullen über 5 Jahre
4. angefleischte Ochsen, Kühe, Bullen und Färsen —

jede» Alters —
bei einem Lebendgewicht

über 10 Ztr . 100 M . für 50 Kg. Lebendgewicht
Wer 8Vz— 10 Ztr . 95 M . für 50 Kg. Lebendgewicht
über 7 81/a Ztr . 90 M . für 50 Kg. Lebendgewicht
'chbvr 0V2 7 Ztr . 85 M . für 50 Kg. Lebendgewicht
6ig zu 5>/z Ztr . 80 M . für 50 Kg. Lebendgewicht.
Die Preise der höheren Gewichtsklasse dürfen nur dann

bezahlt werden , wenn die Tiere die Gewichtsgrenze der vorigen
Klasse um mindestens y 2 Kg . überschreiten.

C. für gering genährte Rinder einschließlich Fresser 70
Mark für 50 Kg. Lebendgewicht.

D.  für minderwertige Rinder jeden Oiewichts und Alters
sind angemessene Preise für je 59 Kg. Lebendgewicht zn ver¬
einbaren.

II.
Maßgebend ist das Lebendgewicht. Die Feststellung des

Lebendgewichtes erfolgt am Stand ort der Tiere , gefüttert
gewogen, unter Abzug von 5 Protz. Ist eine Gewichtsfest-
stellung am Stairdort nicht möglich, und haben die Tiere
einen Weg von mindestens 5 Km. bis zur Wage zurückgelegt,
so werden Gewichtskürzungen nicht vorgenonüuen .

HI.
Ter Anspruch auf Erstattung des erhöhten Preises (Ziffer

I A) besteht nur dann
ai) wenn die zur Klasse A Ziffer 1— 4 gerechneten Tiere

bei dem Ankauf mit einem gurtartig hinter den Schul¬
terblättern guer über den Rücken gezogenen Haarschnitt
in Form eines Stabes versehen werden,

b) wenn die mit dchn Zuschlag zur Klasse A bewerteten
Tiere bei dem Ankauf mit einem Haarschnitt in Form
eines rechtwinkligen Kreuzes auf dem Micken (Rückgrat)
versehen werden , von dessen Schnittlinie keine im rechten
Winkel zum Rückgrat stehen darf.

Rückenlinie des Mndes . | .
Anschnitt für Tiere , denen der Zchchlag der Klasse A

zugebilligt ist.

Rückenltnie des Mndes •—

Anschnitt für Tiere , denen als Fctträger ein Zuschlag
zmn Preise der Klasse A bewilligt ist.

VI.
Diese Bekanntmachung tritt aim 18. Juni d. IS . in

Kraft.

Frankfurt  a . M ., den 9. Juni 7916.

_ Der Vorstand.
Diez,  den 17. Juni 1916.

An die Herren Bürgermeister
Ich erinnere an meine Kreisblatt -Verfügung vom 2.

b. Mts -, J .-Nr . I 5018 , betreffend Erntcflächenerhrbung
und erwarte deren ungesäumte Erledigung.

Der Landrat.
I . « . ' .vT : v;:' ; ' ; 1

Zimmermann. V

2 --Nr . II. (3092. Diez,  den 13. Juni 1916.
H« die Herren Bürgermeister

Beir. Warsenpflegegeld-Anforderungslisten.
Die Waisenpflegegeld -Anfordernngslistcn für das t . Vier¬

teljahr 1916 (1. April bis 30. Juni 1916) sind mir bis
spätestens zum 24 . d. Mts ., Porzulegen . Di .' For¬
mulare gehen Ihnen in den nächsten Tagen zu.

D er Termin ist genau einzu halten und darf
nicht überschritten werden.

Ich bemerke noch, daß die Bescheinigung auf 1er Liste
nicht vor dem 20. d. Mts . datiert sein darf.

Der kandrat.
D » der stade

J .-Nr . 5816. II . Diez,  den 10. Juni 1916.
Bekanntmachung.

Nach 86 Absatz2 der Bekanntmachung über Fleisch-
v c r s0 r g u n g vom 27. März 1916 — Kreisblatt Nr . 86 - -
sind Schlachtungen ausschließlich f ü r d e n eige-
nen Wirtschastsbedarf des Viehhalter  r (Haus-
schlachtungen) nur dann gestattet,  wenn der Besitzer
das Tier in seiner Wirtschaft mindestens 6 Wochen gehalten
hat . Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen beauf¬
tragten Behörden sind befugt, loeitergehende Einschränkun¬
gen für Hausschlachtungen zu bestimmen.

Don dieser Ermächtigung hat der Herr Regierungspräsi¬
dent Gebrauch gemacht und durch Verfügung vom 13.
April ds. Jrs . die Hausschlachtungen verboten.

Dieses Verbot ist nunmehr wieder aufgehoben worden,
jedoch können Hausschlachtungen nur unter folgenden Be¬
dingungen erfolgen:
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J Die zue SehtaeHtuug l,er<,,iae »k>en Tkcte «lüssen baut
Besitzer mkndosteirs 6 Wochen in seiner Wirtschaft gehalten

,Cf,T  2 Das aus solchen Schlachtungen nach dem Inkraft¬
treten der Verordnung vom 27. März ds . Jrs . gewonnene
Fleisch darf nur unentgeltlich oder an Personen abgegeben
werden, die zum Haushalt des Viehhalters gehören oder in
seinem Dienste stehen. ,

Z. Schlachtungen sind nur mit meiner Genehnugiulg
gestattet, die dem Fleischbeschauer, vor der schlachrung
vorzulegen ist. Bei Einholung der Geiiehnugung es

1 das ungefähre Lebendgewicht des schlachttrere », ^
2. die Zahl der Wirtschaftsangehörigen des Haushalte ^,

für den die Schlachtung erfolgen soll,
anzugeben. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn nach
Prüfung der vorhandenen Vorräte ans früheren ^>chlach-
tunaen ' ein Bedürfnis nicht anerkannt werden kann.

4. Das Fleisch aus unerlaubten Hausschlachtungen ver¬
fällt dem Kommunalverbande , ohne daß ein Entgelt dafür
gezahlt wird . . .

Gesuche sind beim Bürgermeister eurzureichen, der drcse
mir mit seinem gutachtlichen Bericht vorzulegen hat.

Ich bemerke noch, daß Hausschlachtungen nur in den
dringendsten Fällen von mir genehmigt werden können.

Der Vorsitzende de» Kreisausschusie».
Duderstadt.

* »evliit , llt. 3unl . « - n . . . erbet : » » »
Budapest : Esti Ilisoig Lertck»tet au « SofM , tons, tote toon
den Serben bereits vor dem Kriege entdeckten Gold-
mine  n im Berggebiet südlich von O r s o Va ;etzt von den
Vulgaren  ausgebeutet werden. Brsher ,rnd Millio¬
nen Goldlvert zu Tage gefördert wordem Auchausdem
Amselfeld sind neue Goldgruben entdeckt worden.

Literarische».

MichtamtUcher Teil-

Aus Provinz und Nschbargebielen.
Braubach , 13. Juni . Die „Neufassung" des Dink-

hvlderbrunnens  schreitet gut voran. Der Mlauigmben
ist soviel tiefer gelegt worden, daß vom Brunnen selbst der
Schacht um 90 Zentimeter tiefer zu liegen kommt. Dadurch wird
es ermöglicht, das Wasser aus dem eingefaßten Brunnen aus
mehreren Röhren laufen zu lassen. Dieser Röhrenauslaus
wird so eingerichtet, daß man darunter Flaschen ,md Kruge
nässt eilen und füllen kann. Der Brunnen wird überdeckt, so
dckß daS Wasser vor Verunreinigung geschützt ist. Die Arbeiten
werden geleitet von dem sachverständigen Brunnenbeamten
Scherer ans Bad Ems. — Auf der hiesigen Marks bürg
wird eben ein großes Wirtschaftsgebäude errichtet. T r̂e Woh¬
nungen für die Kriegs invaliden  sind bere.ts feriig-
«estkllt Es sind dieselben Räume, in denen sckMr zu nasiauMKU
Zeiten Invaliden aus Schlachten von Leipzig und W-rlerloo
ein Heim gefunden hatten . x . ..

: !: Frankfurt a. M., 15. Juni . Das stellvertretende
Generalkomünaudo des 18. Armeekorps weist erneut daraus hin,
daß die Abnahmestellen sür freiwillige Gaben  nur
für die Allgemeinheit bestimmte Liebesgaben annehmen dürfen:
Sendungen' sür bestimmte Truppenteile sind von der Annahme
ausgeschlossen. Derartige Sendungen zu befördern ist Sacke
der Militärpaketämtech welche Frachtgutsendungen bis zum
Höchstgewichtvon 50 Kilogramm für das Einzelstück annebmen.
Für den Bezirk des 18. Armeekorps sind errichtet: cs Ab¬
nahmestellen: AbnahmesteNe I Frankfurt a. M., Hoh-.nzov
lernstraße 2 (iür Verwundete und .Kranke), Abnahmesteae --
Frankfurt a. M., Hedderichstraße59 (für sämtliche übrigen
Liebesgaben); als Militärpaketamt : das Militärpaketnnt
Frankfurt a. M., Oppenheimerlandstraße 83.

Mit ihrem soeben erschienenen Heft 18 beendet die alt¬
bekannte „Deutsche Moden - Zeitung " wiederum ein
Vierteljahr. Alle sechs Hefte dieses Quartals zeichnen sich
durch das Bemühen au?, dem Geiste der Zelt Rechnung zu
tragen. Dies kommt besonders im Modelest Zur Geltung.
Alle darin abgebildeien Kleider für Groß und Klein und
alle auf den Echnittmusterbogen gebrachten schnitte sind bei
geschmackvoller Zusammenstellung und Einhaltung der mo¬
dischen Linien doch auf den Grundsatz der Sparsamkeit
aufgebaut. Die „Deutsche Moden- Zeitung ist durch alle
Buchhandlungen und Postanstalten zum Presie von 1 Mark
80 Pfennig vierteljährlich zu beziehen. Probehefte umsonst
durch alle Buchhandlungen oder den Verlag Otto Beyer,

Ln«E WL --
— Der Vertrag mit dem Tode. (Aus dem KriegSta^ebuche
keines Helden.) Von Max Treu . — Das Programm Tirpltz
— Das Deutsche Reich Europas Friedenshmt . Von Justizrat
Wagner , Berlin . — Entbehreil oder Genießen? Bon H. Boß.
— Politische Volksbildung.

Bekarrtttnrachmrg.
Von Montag , den 19 . bis Mrttwack , sen 31.

Juni , von mittags  3 Uhr ab  wird das l . Quartal
Staats st euer  und die H u n d est e u e r erhoben.

F r e i e n d i e z, den 18. Juni 1916.
Der Gemeinderechner.

Römer.

GGGSGGGGGGSGOGGGSGGG
Abdrucke der

Bekanntmachung
über

Vereinfachung der Beköstigung
sind zu haben in der Druckerei von

H . Chr . Sommer , Bad Ems «. Dirz.

Vermischte Nachrichten.
WTB Wien ,16 . Juni . Nach dem Fremdenblatt be¬

gannen gestern die Beratungen zwischen ben zuständigen Mi¬
nisterien über die Erneuerung des Vertrages über P e t r v -
l e u m l i e f e r n n g e n nach Deutschland,  der ain 50.
Juni «bläust . An den Beratungen nehmen auch Vertreter
der deutschen Regierung teil.

«er Brotgetreide verfüttert oder « rot ver¬
schwendet, versündigt sich am Baterlande

nnd macht sich strafbar.

Seid sparsam im Brotverbrauch!
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